
Die Genossenschaftsbäuerin, die 
damals bedingt verurteilt worden 
war, gehört heute zu den besten Mit
gliedern der Feldbaubrigade. In 
ihrer Arbeitsmoral ist sie anderen 
Genossenschaftsmitgliedern ein Vor
bild.
Die Leitungstätigkeit in der Genos
senschaft und die Arbeit in den Bri
gaden haben sich verbessert, was sich 
auf die Steigerung der Arbeitspro
duktivität ausgewirkt hat. Die ver
söhnlerische Atmosphäre wurde 
überwunden. Über Mängel und 
Schwächen wird nicht mehr „groß
zügig“ hinweggesehen, wie das früher 
der Fall war. Im Vorstand und in 
der Mitgliederversammlung setzen 
sich die Mitglieder ernsthaft mit 
Fehlem und Unregelmäßigkeiten aus
einander. Genossenschaftsmitglieder 
arbeiten in der Wettbewerbskom
mission und der Normenkommission. 
Der Brandschutz wie überhaupt die 
innere Ordnung und Sicherheit der 
Genossenschaft werden stärker be

achtet. Die W achsam keit der M itglie
der hat sich erhöht.
Brigade L., die damals die schlech
teste Brigade war und nach der Aus
wertung des Verfahrens um den 
Titel „Brigade der sozialistischen 
Arbeit“ zu kämpfen begann, hat in 
einigen Punkten bereits die damals 
beste Brigade H. überflügelt. Die 
Einstellung zur genossenschaftlichen 
Produktion hat sich verbessert.
Die Ferkelsterblichkeit wurde er
folgreich bekämpft. Lag die Sterblich
keit im I. Quartal 1960 noch bei 
55 Prozent, so konnte sie bis zum 
Jahresende auf 17 Prozent gesenkt 
werden. Die Stallverhältnisse wur
den verbesert. Das ist besonders auf 
die gute Arbeit der Baubrigade zu
rückzuführen, deren Mitglieder jetzt 
alle Mitglieder der LPG und deshalb 
auch am Produktionsergebnis der 
Genossenschaft interessiert sind.
Die Genossenschaftsbäuerin, die da
mals zur Unterstützung der Brigade 
in L. eingesetzt worden ist, hat sehr

gut gearbeitet und zur Festigung der 
Brigade beigetragen.
Rückschauend kann somit festgestellt 
werden, daß sich die Verhältnisse in 
der Genossenschaft grundlegend ver
ändert haben. Wir konnten an dieser 
Stelle selbstverständlich nur über 
einige Veränderungen berichten. Wir 
sind aber der Ansicht, daß das da
mals durchgeführte Verfahren dazu 
beigetragen hat, die Verhältnisse in 
der Genossenschaft zu verändern. 
Mit seinen spezifischen Mitteln hat 
somit das Gericht die gesellschaft
liche Entwicklung gefördert. Mit 
dem Strafverfahren wurden nicht 
nur die direkt Beteiligten erzogen, 
sondern auch gleichzeitig die Ursachen 
beseitigt, die zu den strafbaren 
Handlungen der Genossenschafts
bäuerin geführt hatten.
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Zivilrecht
§§ 7, 8 Abs. 1 KFG; §§ 823, 831 BGB.
1. Die Bestimmung des § 8 Abs. 1 KFG über den Weg
fall der sogenannten Gefährdungsbaftung des Halters 
geschwindigkeitsbegrenzter Kraftfahrzeuge findet auch 
Anwendung auf Brandschäden, die durch Funkenflug 
aus dem fahrenden Fahrzeug entstehen.
2. Über die Sorgfaltspflicht eines Treckerfahrers zur 
Verhinderung von Funkenflug, insbesondere beim Pas
sieren eines Erntefahrzeugs bei trockenem und windi
gem Wetter.
3. An den Entlastungsbeweis des Fahrzeughalters und 
seine Kontrollpflicht sind strenge Anforderungen zu 
stellen.
OG, Urt. vom 4. Mai 1961 - 1 Zz 5/61.

Der Kläger fuhr am 22. Juli 1959 mit einem Kuhgespann 
und einer Fuhre Gerste auf der Fernverkehrsstraße 86 
nach R. Hierbei kam ihm eine Zugmaschine der Ver
klagten — „Lanz-Bulldog“ — mit zwei Anhängern ent
gegen. Als beide Fahrzeuge auf gleicher Höhe waren, 
wurde die Getreidefuhre durch Funkenflug, verursacht 
durch den Auspuff der Zugmaschine, in Brand gesetzt. 
Sie brannte restlos nieder. Der Wagen des Klägers 
wurde dabei erheblich beschädigt.
Der Kläger macht Schadensersatzansprüche geltend mit 
dem Antrag, die Verklagte zur Zahlung von 840 DM zu 
verurteilen.
Die Verklagte hat beantragt, die Klage kostenpflichtig 
abzuweisen.
Sie hat der Deutschen Versicherungsanstalt, Kreisdirek- 
tion S., den Streit verkündet.
Nach Vernehmung von Zeugen und Einholung eines Gut
achtens vom VPKA, Abteilung Feuerwehr, hat das 
Kreisgericht mit Urteil vom 19. Dezember 1959 die Klage 
abgewiesen. Es hat zur Begründung im wesentlichen 
ausgeführt, daß sich die Zugmaschine ausweislich des 
Gutachtens des VPKA in einem technisch einwandfreien 
Zustand befunden habe und deshalb eine schuldhafte 
Verursachung des Schadens gemäß § 823 BGB nicht fest
zustellen sei. Auch eine Haftung nach den Bestimmun
gen des Kraftfahrzeuggesetzes vom 3. Mai 1909 sei nicht 
gegeben, weil die Zugmaschine eine Höchstgeschwindig

keit von nur 17,5 km/h erreiche und danach die Haftung 
ohne Verschulden gemäß § 8 KFG ausgeschlossen sei. 
Gegen dieses Urteil hat der Kläger frist- und form
gerecht Berufung eingelegt. Die Verklagte hat beantragt, 
die Berufung zurückzuweisen. Die Deutsche Versiche
rungsanstalt hat zugunsten der Verklagten ihren Beitritt 
zum Rechtsstreit erklärt.
Mit Urteil vom 24. Mai 1960 hat das Bezirksgericht auf 
die Berufung des Klägers das Urteil des Kreisgerichts 
abgeändert und die Verklagte zur Zahlung von 840 DM 
kostenpflichtig verurteilt.
Es führt in seinen Entscheidungsgründen im wesent
lichen aus, daß im vorliegenden Fall vor Anwendung des 
die Haftung ausschließenden § 8 Abs. 2 KFG — gemeint 
ist offensichtlich Absatz 1 dieser Bestimmung — dessen 
Übereinstimmung mit den derzeitigen Verhältnissen 
zu prüfen sei. Insbesondere müßten auch unserer Gesell
schaftsordnung entsprechende, volkswirtschaftlich be
deutsame Gesichtspunkte berücksichtigt werden. Das 
Gutachten des VPKA, wonach am gleichen Tage durch 
derartige Fahrzeuge drei Brände verursacht worden 
seien, weise eindeutig darauf hin, daß es einerseits not
wendig sei, mit diesen Fahrzeugen beim Betriebe be
sondere Vorsicht walten zu lassen, und daß andererseits, 
unabhängig von der möglichen Geschwindigkeit, von 
diesen Fahrzeugen eine erhöhte Brandgefahr ausgehe. 
Abschließend kommt das Gutachten zu dem Ergebnis, 
daß die Brandursache — wenn auch durch die Trocken
heit begünstigt — im System des „Lanz-Bulldog“ be
gründet liege. Die Konsequenz aus dieser Feststellung 
sei aber die Haftung für diese erhöhte Gefährdung, wenn 
nicht zumindest versucht worden sei, sie durch be
sondere Maßnahmen zu verhindern.
Die Geschwindigkeit des Traktors, die zweifelsfrei bei 
der Abfassung der Ausnahmeregelung von ausschlag
gebender Bedeutung gewesen sei, habe bei der Ent
stehung des Brandes im vorliegenden Verfahren offen
sichtlich keine Rolle gespielt. Es- könne daher nicht 
formal von der möglichen Geschwindigkeit ausgegangen 
werden, sondern es müsse die vom Fahrzeug aus
gehende Art der Gefährdung der Würdigung des Sach
verhalts zugrunde gelegt werden.
Gegen dieses Urteil richtet sich der vom Generalstaats
anwalt der Deutschen Demokratischen Republik gestellte 
Kassationsantrag, mit dem geltend gemacht wird, daß 
das Urteil § 8 Abs. 1 KFG verletze. Der Antrag hatte 
Erfolg.
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